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Verordnung des Landratsamtes Bay
reuth über das Uberschwemmungsge
biet an der Püttlach (Gewässer II. Ord
nung) auf dem Gebiet der Städte Pot
tenstein und Pegnitz von Flusskilometer
1,400 bis Flusskilometer 15,000

vom 15.01.2024

Anlagen:
1. Übersichtskarte
2. 6Detailkarten

(M = 1 : 25.000)
(M = 1 : 2.500)

Das Landratsamt Bayreuth erlässt auf
Grund von § 76 Abs. 2 des Wasserhaus
haltsgesetzes (WHG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 31. Juli 2009
(BGB!. I S. 2585), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 I Nr.
176), in Verbindung mit§ 11 Nr. 4 Delega
tionsverordnung (DelV) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 28. Januar
2014 (GVBI. S. 22), zuletzt geändert durch
Verordnung vom 18. Juli 2023 (GVBI. S.
506), Art. 46 Abs. 3. Art. 63 und Art. 73 des
Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom
25. Februar 2010 (GVBI. S. 66, 130), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 9. November
2021 (GVBI. S. 608) folgende

Verordnung

$1
Allgemeines, Zweck

(1) 'Im Gebiet der Städte Pottenstein und
Pegnitz wird das in $2 näher beschrie
bene Überschwemmungsgebiet fest
gesetzt (im Folgenden als Über
schwemmungsgebiet bezeichnet).
'Das Überschwemmungsgebiet be
trifft die in § 2 dargestellten Flächen,
die bei einem 100-jährlichen Hoch
wasser überschwemmt oder durch
flossen oder die für Hochwasserentla
stung oder Rückhaltung beansprucht
werden. 'Für dieses Gebiet werden die
folgenden Regelungen erlassen.

(2) 'Die Festsetzung dient der Darstel
lung einer konkreten, von Natur aus
bestehenden Hochwassergefahr in
dem betroffenen Bereich. 'Zudem
werden Bestimmungen zur Vermei
dung von Schäden und zum Schutz
vorHochwassergefahren getroffen.

(3) 'Grundlage für die Ermittlung des
Überschwemmungsgebiets ist das
100-jährliche Hochwasser (im Folgen
den Bemessungshochwasser - HQ,„).
Ein 100-jährliches Hochwasser wird
an einem Standort im statistischen
Durchschnitt in 100 Jahren einmal
erreicht oder überschritten. 'Da es
sich um einen Mittelwert handelt,
kann dieser Abfluss innerhalb von 100
Jahren auch mehrfach auftreten.

$2
Umfang und Einteilung des
Überschwemmungsgebietes

(1) 'Die Grenzen des Überschwem
mungsgebietes sind in der Anlage
dieser Verordnung veröffentlichten
Übersichtskarte im Maßstab 1: 25.000
eingetragen. 'Für die genaue Grenz
ziehung sind die Detailkarten Kl bis
K6 des Wasserwirtschaftsamtes Hof
im Maßstab 1: 2.500 maßgebend, die
im Landratsamt Bayreuth sowie in
der Stadt Pottenstein und der Stadt
Pegnitz niedergelegt sind; sie können
dort während der Dienststunden
eingesehen werden. 'Die genaue
Grenze verläuft auf der jeweils ge
kennzeichneten Grundstücksgrenze
oder, wenn die Grenze ein Grund
stück schneidet, auf der dem Gewäs
ser näheren Kante der gekennzeich
neten Linie. 'Gänzlich im Über
schwemmungsgebiet liegende Ge
bäude sowie solche gleichgestellten
Gebäude, die teilweise im Über
schwemmungsgebiet liegen, sind in
den Detailkarten ebenfalls farblich
hervorgehoben. 'Die in den Sätzen 1
und 2 genannten Karten sind Be
standteil dieser Verordnung.

(2) Veränderungen der Grenzen oder der
Bezeichnungen der im Uberschwem
mungsgebiet gelegenen Grundstücke
berühren die festgesetzten Grenzen
des Überschwemmungsgebietes
nicht.

(3) Auskunft über die Höhe der HW,
L in i e (Wasserstand bei 100-
jährlichem Hochwasser in Meter über
NN) erteilt das Wasserwirtschaftsamt
Hof.

$3
Bauleitplanung, Errichten und
Erweiterung baulicher Anlagen

(1) Für die Ausweisung von neuen Bau
gebieten sowie die Aufstellung, Ande
rung oder Ergänzung von Bauleitplä
nen und die Errichtung oder Erweite
rung baulicher Anlagen gilt $ 78 WHG.

(2) Ein hochwasserangepasstes Errich
ten von Gebäuden im Sinne des § 78
Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe d) WHG
ist gegeben, wenn nur Räume, die
vollständig über dem beim Bemes
sungshochwasser zu erwartenden
Wasserstand (HIW,„„-Linie) liegen, als
Aufenthaltsräume genutzt werden
und bautechnische Nachweise darü
ber vorgelegt werden, dass auch bei
Hochwasser Auftriebs- und Rückstau
sicherheit sowie die Dichtheit und
Funktionsfähigkeit, einschließlich der
Entwässerung, gewährleistet sind; die
Nachweise müssen von einem nach
Art. 62 der Bayerischen Bauordnung
(BayBO) Berechtigten erstellt wer
den.

$4
Sonstige Vorhaben

(1) Für sonstige Vorhaben nach $ 78a Abs.
1 Satz 1 Nrn.1 bis 6 und Nr. 8 WHG gilt
§ 78aAbs. 2 WHG.

(2) Die Zulassung kann, auch nachtrag
lich, mit Nebenbestimmungen verse
hen oder widerrufen werden.

$5
Heizölverbraucheranlagen

(1) Für die Errichtung neuer Heizölver
braucheranlagen gilt § 78c Abs. 1
WHG.

(2) Für bestehende Heizölverbraucher
. anlagen gilt§ 6 Abs. l.
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(3) Für die Prüfpflicht neuer und beste
hender Heizölverbraucheranlagen
gilt S6 Abs. 3.

$6
Anlagen zum Umgang mit

wassergefährdenden Stoffen

(1) 'Für die Errichtung und den Betrieb
von Anlagen zum Umgang mit was
sergefährdenden Stoffen gilt § 50 der
Verordnung über Anlagen zum Um
gang mit wassergefährdenden Stoffen
(AwSV) in der jeweils gültigen Fas
sung. 'Wesentliche Änderungen an
Anlagen zum Umgang mit wasserge
fährdenden Stoffen sind zum Ände
rungszeitpunkt hochwassersicher
auszuführen.

(2) Für die Errichtung und den Betrieb
von Jauche-, Gülle- und Silagesicker
saftanlagen (JGS-Anlage) im Sinne
des $2 Abs. 13 AwSV gelten die Be
stimmungen der Nrn. 8.2 und 8.3
Anlage 7 AwSV in der jeweils gültigen
Fassung.

(3) 'Bei prüfpflichtigen Anlagen zum
Umgang mit wassergefährdenden
Stoffen im Geltungsbereich dieser
Verordnung sind gemäß § 46 Abs. 3
ASV die Prüfzeitpunkte und Prüfin
tervalle nach Maßgabe der Anlage 6
AwSV in der jeweils gültigen Fassung
zu beachten. 'Bestehende Anlagen
zum Umgang mit wassergefährden
den Stoffen im Geltungsbereich die
ser Verordnung, die nach § 46 Abs. 3 i.
V. m. Anlage 6 AwSV prüfpflichtig
sind, bislang aber zumindest einmal
von einem Sachverständigen nach
AwSV auf ihre Hochwassersicherheit
geprüft worden sind, sind bis zum

30.06.2024 erstmalig durch einen
Sachverständigen nach AwSV in der
jeweils gültigen Fassung prüfen zu
lassen. "Ablauf und Durchführung
richten sich nach der AwSV in der
jeweils gültigen Fassung. 'Mit dem
Abschluss dieser Prüfung beginnt die
Frist für wiederkehrende Prüfungen
dieser Anlagen nach AwSV in der
jeweils gültigen Fassung. 'Weiterge
hende Regelungen in Einzelfallanord
nungen nach AwSV in der jeweils
gültigen Fassung oder in behördli
chen Zulassungen für die Anlage
bleiben unberührt.

$7
Antragstellung

Mit dem Genehmigungsantrag nach $ 78
Abs. 5 Satz 1 WHG sind für bauliche Anla
gen in entsprechender Anwendung der
für Bauvorlagen geltenden Bestimmun
gen der Bayerischen Bauordnung die zur
Beurteilung erforderlichen und geeigne
ten Unterlagen vorzulegen. 'Vorlage
pflichten nach der Verordnung über Plä
ne und Beilagen in wasserrechtlichen
Verfahren (WPBV) vom 13. März 2000
(GVBI. S. 156) in der jeweils gültigen Fas
sung bleiben unberührt.

$8
Ausnahmen zu §§ 5, 6

(1) 'Das Landratsamt Bayreuth kann von
dem Errichtungsverbot in $5 Abs. 1
nach $ 78c Abs. 1 Satz 2 WHG auf
Antrag eine Ausnahme erteilen, wenn
keine anderen weniger wassergefähr
denden Energieträger zu wirtschaft
lich vertretbaren Kosten zur Verfü
gung stehen und die Heizölverbrau-

cheranlage hochwassersicher errich
tet wird. 'Hochwassersicherheit ist
gegeben, wenn die allgemein aner
kannten Regeln der Technik und die
Bestimmungen im DWA-Regelwerk
DWA-A 791-1 in der jeweils gültigen
Fassung eingehalten werden.

(2) Das Landratsamt Bayreuth kann
nach§ 50 Abs. 2 in Verbindung mit $49
Abs. 4 AwSV in der jeweils gültigen
Fassung eine Befreiung von den An
forderungen gemäß§ 6 erteilen, wenn
das Wohl der Allgemeinheit dies erfor
dert oder das Verbot zu einer unzu
mutbaren Härte führen würde und
der Schutzzweck des Schutzgebietes
nicht beeinträchtigt wird.

(3) 'Die Befreiung bzw. Ausnahme kann
mit Inhalts- und Nebenbestimmun
gen verbunden werden und bedarf
der Schriftform. 'Sie ist widerruflich.

(4) Im Fall des Widerrufs kann das Land
ratsamt Bayreuth vom Grundstück
seigentümer verlangen, dass der
frühere Zustand wiederhergestellt
wird, sofern es das Wohl der Allge
meinheit, insbesondere der Schutz
vorHochwassergefahren, erfordert.

$9
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach
ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des
Landkreises Bayreuth in Kraft.

Bayreuth, 15. Januar 2024
Landratsamt Bayreuth
Wiedemann
Landrat
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Vollzug des Bundesjagdgesetzes (BJagdG) und des Bayeri
schen Jagdgesetzes (BayJG);
Jagdrechtliche Erlaubnis zur Verwendung von "Dualuse"
Nachtsichtgeräten, -aufsatzgeräten, Infrarot-Strahlern
zur Beleuchtung und Markierung von Zielen sowie künst
lichen Lichtquellen in Verbindung mit dem Zielhilfsmittel
einer Jagdlangwaffe bei der Jagd auf Schwarzwild im
Gebiet des Landkreises Bayreuth
Vollzug des Gesetzes über den Schutz der Sonn- und Feier
tage- Feiertagsgesetz;
Schutz des Gründonnerstags, Karfreitags, Karsamstags
und des Ostermontags
Vollzug des Gesetzes über Naturschutz und Landschafts
pflege (Bundesnaturschutzgesetz) vom 29. Juli 2009
(BGBI. I S. 2542) zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBI. I S.3908) und der Ver
ordnung des Bezirks Oberfranken über das Landschafts
schutzgebiet "Unteres Rotmaintal" im Gebiet der Land
kreise Bayreuth und Kulmbach und der Stadt Bayreuth
vom 25. März 1988 (RABl S.25), zuletzt geändert durch Ver
ordnung zur Anpassung von Verordnungen über Land
schaftsschutzgebiete an den Euro vom 8. November 2001
(OfrAbIS. 184);
Geplante Verordnung zur Änderung der Verordnung über
das Landschaftsschutzgebiet "Unteres Rotmaintal" bezüg
lich der Herausnahme sowie der Aufnahme von Grundstü
cken aufdem Gebiet der Gemeinde Heinersreuth
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Zweite Satzung zur Änderung der Satzung für die öffentli
che Wasserversorgungseinrichtung des Zweckverbandes
zur Wasserversorgung der Seybothenreuther Gruppe (Was
serabgabesatzung-WAS-)
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Anlage zu den Bekanntmachungen
teifli g der Städte Pegnitz und Pottenstein

~--~-----, für die Festsetzung des Uberschwemmungsgebietes der Püttlach
.:::: Fluss.km 1 ,400 bis Fluss-km 15,000

im Bereich der Städte Pegnitz und Pottenstein
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